
Übersicht

Adapter - Verlängert Rohr
1Z x 2,5, 32x1,5 galv.
verzinkt.
Artikelnummer:   24100407 
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Einsatzbereich: Adapter für Teleskopsysteme zur Verbindung von Kreuzgelenken und Stahlrohren
Material: Verzinkter Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
Größe: Passend für 32 mm Rohre mit 1,5 mm Wandungsstärke
Besonderheiten: Verlängerte Version ermöglicht den Einsatz einer Distanzrolle
Kompatibilität: Besonders geeignet für die TransAxle Unit sowie einfache und doppelte Kreuzgelenke

Der Adapter - Verlängert Rohr 1Z x 2,5, 32x1,5 galv. verzinkt wird in Teleskopsystemen als
Verbindungselement zwischen Kreuzgelenken und Stahlrohren eingesetzt. Die verlängerte Version erlaubt die
Nutzung einer Distanzrolle, wie sie beispielsweise in der TGU TransAxle Unit verwendet wird.

Dank der verzinkten Stahlkonstruktion bietet der Adapter eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für den
Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
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